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Bremen, 13. Juni 2019

Anfrage zu Kommunikation zu Cum-Cum-und Cum-Ex-Geschäften

hier: Ihr Antrag nach dem BremerInformationsfreiheitsgesetz (BremIFG) vom 19.05.2019

Sehr geehrter Herr Dr. Modlinger,

Unter Bezugnahmeauf 8 1 Abs. 1 BremIFG bitten Sie um Übersendung sämtlicherinterner

und externer Kommunikation zu den Themen „Cum/Cum- und Cum/Ex-Geschäfte“.

Diesem Antrag kann nicht entsprochen werden.

So besteht nach $ 3 Nr. 1a BremIFG im Hinblick auf den Schutz von besonderen öffentli-

chen Belangen ausdrücklich kein Anspruch auf Informationszugang, wenn das Bekanntwer-

den der Information nachteilige Auswirkungen auf die Beziehungen zum Bund oderzu ei-

nem (Bundes-)Land haben kann. Des Weiterenist die Übermittlung gemäß 8 3 Nr. 4 IFG |

ausgeschlossen, wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift geregelten Geheimhal-

tungs- oderVertraulichkeitspflicht bzw. einem Amtsgeheimnis unterliegt.

Bei den hier zu den Vorgängen Cum/Cum- und Cum/Ex-Geschäfte abgelegten Dokumente

handelt es sich um
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° . Abfragen zu denin Bremen undin den anderen Ländern anhängigenEinzelfällen

. Ergebnisse über Arbeitsgruppensitzungen sowie Besprechungenauf Referatsleiter-

und Abteilungsleiterebene einschl. der dazugehörigensitzungsvorbereitenden Stellungnah-

men

Soweit sich aus diesen Dokumenten Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen/Steuerbürger

ziehen lassen, steht einer Bekanntgabebereits das Steuergeheimnis entgegen (8 30 Abs.1

Abgabenordnungin Verbindung mit $ 3 Nr. 4 BremIFG).

Aber auch die Unterlagen, Protokolle und Ergebnisse von den jeweiligen Gremiensitzungen

sind nicht öffentlich. So ist insbesondere nach der Geschäftsordnung zur Regelung der Zu-

sammenarbeit des Bundes mit den Ländern nach 8 21a Abs. 1 Finanzverwaltungsgesetz

ausdrücklich festgelegt, dass diese Unterlagen nur für den Dienstgebrauch und nicht zur

Weitergabe an Empfänger außerhalb der Finanzverwaltung bestimmt sind. Da wederder |

Bund noch ein anderes Land die Zustimmung zur Weitergabe der im Rahmen des behördli-

- chen Entscheidungsprozesses vertretenen Rechtsstandpunktserteilt hat, ergäben sich

zwangsläufig Beeinträchtigungen in den Beziehungen zu den obersten Finanzbehörden des

Bundes und der Länder. Infolgedessenist die Übersendung dieser Unterlagen gemäß

8 3 Nr. 1a BremIFG ausgeschlossen.

WennSie Ihr Recht auf Informationszugang nach dem BremIFGals verletzt ansehen, ha-

ben Sie gemäß 8 13 Abs. 1 BremIFG das Recht, die Landesbeauftragte für Informations-

freiheit anzurufen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
 

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides beim

Verwaltungsgericht Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen, schriftlich oder zur Niederschrift

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Klage erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag   


